
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/7/8 93/18/0022
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ASchG 1972 §29;

KJBG 1987 §27 Abs1;

VStG §22 Abs1;

Rechtssatz

Bei § 27 Abs 1 KJBG 1987 und § 29 ASchG handelt es sich um zwei, jeweils unterschiedliche Sachverhalte erfassende

Gebotsnormen: Während im § 27 Abs 1 KJBG 1987 ausschließlich das Au=egen des KJBG 1987 angeordnet wird, umfaßt

das Gebot nach § 29 ASchG ausschließlich die Pflicht, das ASchG aufzulegen.
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